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56. JAHRGANG Nr. 3 1. MARZ 1959
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Stand der Revision
des Konkordates iiber die wohnortliche Unterstiitzung

Von Dr. 0. Schirch, Chef der Polizeiabteilung
im Eidgenéssischen Justiz- und Polizeidepartement

Die Bestrebungen, die unbefriedigende und der demographischen Entwick-
lung nicht mehr entsprechende verfassungsrechtliche Regelung der Unterstiitzung
Bediirftiger zu korrigieren, gehen bis auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zuriick.
Vor allem befafite sich die Stdndige Kommission der Schweiz. Artenpfleger-
konferenz seit ihrer Griindung mit der Frage. Im Jahre 1912 legte sie einen ersten
Entwurf zu einem Konkordat vor. Kurz nach Ausbruch des Krieges schlossen
18 Kantone und Halbkantone eine Vereinbarung iiber die wohnortliche Not-
unterstiitzung. Die als Oltener Vereinbarung bekannte Abmachung lehnte sich
einigermaflen an den Entwurf der Armenpflegerkonferenz an. Die Bemithungen
zum AbschluB eines allgemeinern Konkordates wurden indessen weitergefiihrt.
Aus den vom Bundesrat mit den Kantonen gefiihrten Verhandlungen ging zu
Beginn des Jahres 1917 ein Entwurf hervor, der den Kantonen zur BeschluB-
fassung unterbreitet wurde. Als sich bis anfangs 1920 sieben Kantone zum Bei-
tritt entschlossen hatten, setzte der Bundesrat das Konkordat auf den 1.April
1920 in Kraft.

Man hatte den Bogen allerdings iiberspannt. Die Zeit war noch nicht reif fiir
eine so weitgehende Losung. Zwar traten vorerst vier weitere Kantone dem Kon-
kordat bei, ein anderer trat aber wiederum zuriick. Schon bald nach Inkrafttreten
des Konkordates wurde als besonders driickend empfunden, dafl der Wohnkanton
fir bediirftige Biirger der andern Konkordatskantone wihrend 3 Monaten die
vollen Unterstiitzungskosten iibernehmen und sich wihrend der ganzen Dauer
einer Anstaltsversorgung an den Kosten beteiligen mufite. Doch blieb der Kon-
kordatsgedanke lebendig. Verhandlungen fithrten zu einem neuen Konkordat, das
auf den 11.Juli 1923 in Kraft gesetzt wurde. Die bisherigen 10 Kantone machten
wiederum mit und drei weitere traten spiter bei. Die neue Vereinbarung ging
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weniger weit und brachte die besonders von den Industriekantonen gewiinschten
Erleichterungen.

Aber auch dieses Konkordat erwies sich als den Folgen der schweren Wirt-
schaftskrise mit der ausgedehnten Arbeitslosigkeit der dreiBBiger Jahre nicht ge-
wachsen. Die Armenlasten stiegen iiberall stark an. Zudem nahm der Zug zur
Stadt immer mehr zu, weil viele Arbeitsuchende dort eher Arbeit zu finden hofften
und auch weil sie die besser ausgestattete Firsorge lockte. Die Stidtekantone
verlangten deshalb vor allem eine Verldngerung der zweijihrigen Karenzfrist, die
mehr landlichen und Gebirgskantone dagegen eine Erweiterung der Heimrufs-
moglichkeiten. Hitben und driiben war man aber zur Verstindigung bereit; so
gelang es, einen Kompromil} zu finden, der allseitig Zutimmung fand. Dem vom
Bundesrat auf den 1. Juli 1937 in Kraft gesetzten neuen, heute noch giiltigen Kon-
kordat blieben alle 13 Kantone treu. Im Laufe der Jahre traten dem Konkordat
noch 4 weitere bei, so dafl ihm heute 17 Kantone und Halbkantone angehdren.

Das Konkordat hat sich widhrend seiner bald 22jihrigen Geltung im groflen
und ganzen bewdhrt. Von vielen Armenpflegern wird es allerdings als reichlich
kompliziert empfunden. Auch wird mit Recht kritisiert, dal} es kaum die Hilfte
aller zwischen zwei Konkordatskantonen sich abspielenden Unterstiitzungsfille
regelt. Schliellich wurde in der letzten Zeit wiederholt der Gedanke geiullert, es
sollte ein Schritt weitergegangen werden in der Verwirklichung der wohnértlichen
Unterstiitzung.

An der ordentlichen Konferenz der kantonalen Armendirektoren im Jahre
1953 hat der Vertreter eines Kantons, der dem Konkordat nicht angehért, vor-
geschlagen, das Konkordat zu vereinfachen und vor allem den Heimatkanton von
jeder Leistung zu befreien, wenn sein Biirger nach einer sehr langen Anwesenheit
im Wohnkanton (20 oder 30 Jahre) unterstiitzungsbediirftig wird. Er lie durch-
blicken, da8 eine solche Lisung den Beitritt weiterer Kantone zum Konkordat
fordern konnte. Der Vorstand der Armendirekteren-Konferenz, an den die Frage
zur nihernPriifung gewiesen wurde, war einhellig der Meinung, daf3 eine allfillige
Revision des Konkordates Sache der Konkordats-Konferenz sei. Er ersuchte das
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement eine solche Konferenz einzuberufen, an der
die Frage der Revision des Konkordates besprochen werden sollte.

An der Konkordats-Konferenz vom 18. April 1956 orientierte der Autor dieses
Artikels iiber die Punkte, die allenfalls revidiert werden konnten. Aus der Mitte
der Versammlung wurden einige weitere Fragen erwihnt, die in die Revision ein-
bezogen werden sollten. Die Kantonsvertreter stimmten grundsitzlich der Revision
zu und ersuchten das Departement, eine Expertenkommission zu bestellen.

Nach Riicksprache mit den Konkordatskantonen ernannte das Departement
eine Kommission, die sich aus 10 Sachverstindigen aus den Konkordatskantonen
zusammensetzte. Die Leitung der Verhandlungen wurde dem Unterzeichneten
iibertragen. Richtlinien, in welcher Richtung und wie weit die Revision gehen
sollte, wurden der Kommission nicht auf den Weg gegeben.

Die Expertenkommission ging mit groBem Eifer und Schwung an ihre Auf-
gabe heran. Die ersten Sitzungen widmete sie der Priifung der Hauptpunkte, die
allenfalls gegeniiber der geltenden Regelung abgeiindert werden sollten. Es ging
vorerst um grundsitzliche Entscheidungen ohne Regelung der Einzelheiten. Dabei
herrschte in der Kommission ein erfreulicher Geist zur Zusammenarbeit; trotz den
widerstreitenden Interessen fand sie auch in sehr umstrittenen Fragen Losungen,
die gegeniiber der geltenden Regelung als Fortschritt angesehen werden diirfen.
Schwieriger wurden die Verhandlungen aber dann, als der auf Grund der Beschliisse
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ausgearbeitete Entwurf besprochen wurde und es darum ging, zu formulieren und
Einzelheiten zu regeln. Dariiber legen die Protokolle, die zu gegebener Zeit den
Konkordatskantonen zur Verfiigung gestellt werden sollen, beredtes Zeugnis ab.
Nach 10 arbeitsreichen Sitzungen der Gesamtkommission und weitern Sitzungen
einer kleinen Redaktionskommission einigte man sich aber doch auf einen Ent-
wurf, der am 19. Februar 1958 sdmtlichen Kantonen, also auch jenen, die dem
Konkordat nicht angehoren, zur Stellungnahme unterbreitet wurde.

Die Kantone, vor allem jene, die dem geltenden Konkordat angehdren,
stellten sich im allgemeinen positiv zum Entwurf. Zwar wurden einzelne Losungen
und manche Einzelheit kritisiert. Da und dort wurde der Entwurf ferner als zu
umfangreich und etwas kompliziert bezeichnet. Die Stellungnahmen zu verschie-
denen Vorschligen waren wegen der verschieden gelagerten Interessen oft gegen-
sitzlich, manchmal aber auch in sich widerspruchsvoll. So wurde etwa die
groflere Zahl der Artikel und der Umfang des Entwurfes kritisiert, gleichzeitig
aber die Aufnahme weiterer Einzelheiten verlangt.

Die Expertenkommission hat die Einwendungen und Vorschlige der Kantone
sorgfiltig gepriift. Sie hat ihnen iiberall dort Rechnung getragen, wo sie sich von
den Vorziigen der vorgeschlagenen Anregungen iiberzeugen konnte. Sie ist aber
nur in einem entscheidenden Punkt von den im ersten Entwurf getroffenen Losun-
gen abgewichen. Die Kantone Ziirich und Basel, die oft als Trager des Konkor-
dates genannt werden, hatten erklirt, daf sie die vorgeschlagene Regelung der
Doppelbiirgerunterstiitzung nicht annehmen kénnten und ihre weitere Beteiligung
am Konkordat von einer Anderung dieser Bestimmungen abhiingig machen mii3ten.
An dieser als endgiiltig bezeichneten Haltung konnte die Expertenkommission
nicht vorbeisehen. Sie entschloB3 sich deshalb, die Unterstiitzung von Doppel-
biirgern, die in einem ihrer Heimatkantone Wohnsitz haben, gleich wie im gelten-
den Konkordat nicht im neuen Entwurf zu regeln.

Hier ist beizufiigen, dafl schon vor lingerer Zeit die Armendirektoren-Kon-
ferenz eine Kommission bestellt hat mit dem Auftrag, eine Vereinbarung iiber die
Unterstiitzung von Doppelbiirgern vorzubereiten, die fir alle, auch die Nicht-
konkordatskantone Geltung haben sollte. Die Kommission hatte ihre Arbeiten
unterbrochen, weil sie vorerst das Ergebnis der Konkordatsrevision abwarten
wollte. Nachdem nun die Doppelbiirgerunterstiitzung nicht im Rahmen des Kon-
kordates geregelt werden kann, wird die Kommission, wie deren Président zu-
gesichert hat, die Arbeiten wieder aufnehmen. An sich ist es zu bedauern, daf} die
Unterstiitzung der Doppelbiirger nicht abschlieBend im neuen Konkordat ge-
regelt werden kann; doch darf man nicht auBer acht lassen, daB eben die Ein-
biirgerungspraxis in den Kantonen recht verschieden ist.

DaB die Ubersetzung des ersten Entwurfes, die seinerzeit den Kantonen unter-
breitet worden ist, kleine Méangel aufwies, braucht nicht zu verwundern. Abgesehen
von der Zeitnot ging es ja nicht darum, eine sorgfiltig mit dem deutschen Text in
Ubereinstimmung gebrachte Version vorzulegen, solange man nicht wuBlte, ob der
Entwurf iiberhaupt die Billigung der Kantone findet. Doch wurde selbstverstind-
lich auch in dieser Hinsicht den kritischen Bemerkungen einiger Kantone Rech-
nung getragen.

Der neue Entwurf, datiert vom 6. Dezember 1958, wurde den Kantonen
Mitte Februar dieses Jahres unterbreitet. Nach etwa zwei Monaten wird das
Departement eine Konkordatskonferenz einberufen, in der iiber den Entwurf Be-
schlufl gefallt werden soll. Die Kantone, die dem Konkordat nicht angehéren,
sollen als Beobachter ebenfalls zur Konferenz eingeladen werden. Die Konferenz



mulb sich dariiber klar werden, ob sie den Entwurf annehmen will, allenfalls mit
welchen Anderungen. Wenn sie zustimmt, wird es dann Sache eines jeden Kantons
sein, zu entscheiden, ob er auch dem neuen Konkordat beitreten will. Wenn die
Konferenz dem Entwurf nicht zustimmt, wird sie klare Richtlinien festlegen miis-
sen, in welcher Richtung und inwieweit die Revision gehen miilite. Mit andern
Worten, ein allfilliger neuer Auftrag an die Expertenkommission miifite genau
umschrieben werden.

Dadurch, dall die Doppelbiirgerunterstiitzung anders geregelt wurde, konnte
der neue Entwurf gekiirzt und vor allem vereinfacht werden. Aber auch auf
einzelne andere Bestimmungen des ersten Entwurfes wurde verzichtet. Schon
dieser war kiirzer als das in Kraft stehende Konkordat. Der zweite Entwurf, der
zwar mehr Artikel zihlt als der erste, ist nun entschieden kiirzer als der geltende
Text. ' '

Auch in systematischer Beziehung wurden verschiedene Teile des ersten
Entwurfes iiberarbeitet. Die Kommission glaubt, daBl der Entwurf nicht allzu
schwer zu verstehen ist. Wenn man sich nicht mit einer bloB rudimentiren Rege-
lung begniigen und alles andere der Praxis iiberlassen will, wird man auf ein
Minimum von Bestimmungen nicht verzichten kénnen. Sobald man nidmlich ver-
sucht, die Interessen der Bediirftigen zu wahren und gleichzeitig die Lasten
zwischen den Kantonen moglichst gerecht und der demographischen Entwicklung
entsprechend zu verteilen, kommt man nicht um eine einldBlichere Regelung
herum, die ihrer Natur nach nicht einfach sein kann. Nicht die ist die beste Losung,
die unbekiimmert und ohne Riicksicht auf die Gegebenheiten die Gewichte ver-
teilt, sondern jene, die den Verschiedenheiten der kantonalen Interessen und den
interkantonalen Beziehungen in ausgewogener Weise Rechnung trigt.

Abgesehen von der Doppelbiirgerunterstiitzung hat die Kommission keine
Anderungen von materiell weittragender Bedeutung gegeniiber dem ecrsten Ent-
wurf beschlossen. Es bleibt also beim Unterschied zwischen den Konkordats-
fiallen mit und solchen ohne Kostenteilung. In beiden Fillen ist der Konkordats-
wohnsitz Voraussetzung. Bei den Kostenteilungsfillen muf3 ferner die Warte-
frist abgelaufen und beim Zuzug in den Wohnkanton darf das 60.Altersjahr
nicht iiberschritten sein. In diesen Fillen werden die Kosten durchgehend hilftig
geteilt. Die heute geltenden Abstufungen nach Wohndauer fallen weg, was eine
ganz bedeutende administrative Erleichterung bedeutet. Finanziell fillt die Ande-
rung nicht sehr ins Gewicht, indem Berechnungen ergeben haben, dall viele
Kantone schon bisher ungefihr gleich viele Fille fithrten mit einem Viertelanteil
wie mit drei Vierteln. Auch die bisherige Sonderbehandlung der Anstaltsversorgten
mit der besondern Kostenverteilung und dem Heimfall fillt weg. Nach dem
Revisionsentwurf werden Anstaltsversorgte und Unterstiitzte in offener Fiirsorge
gleich behandelt. Auch das bringt eine ganz bedeutende Vereinfachung des Kon-
kordates und damit auch eine wesentliche administrative Erleichterung.

Verzichtet wurde sodann auf die Bestimmung des geltenden Konkordates,
wonach Bediirftige von der Wohltat der konkordatlichen Unterstiitzung aus-
geschlossen sind, wenn ihre Erwerbsfihigkeit schon beim Zuzug durch korperliche
oder geistige Gebrechen derart herabgesetzt war, dal sie sich dauernd nicht ohne
wesentliche Beihilfe durchzubringen vermégen. Trotz der Kritik einzelner weniger
Kantone, die die Bestimmung beibehalten oder nur abschwéchen wollten, hielt die
Kommission an ihrer Auffassung fest. Sie war sich zwar bewullt, dafl der Verzicht
auf diese Bestimmung fiir einzelne Gemeinden cin gewisses Risiko bedeutet. Sie
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war aber der Auffassung, daB dieses nicht besonders grofl und jedenfalls nicht
groBer als das Risiko in anderer Beziehung fiir andere Gemeinden ist. In jedem
Fall muf} der Gebrechliche nach einem allfilligen Anstaltsaufenthalt, wiihrend dem
er keinen Konkordatswohnsitz erwerben kann, noch die Wartefrist von 3 Jahren
abwarten, bis er mit der konkordatlichen Unterstiitzung rechnen kann. Zudem
gehort die Bestimmung im geltenden Konkordat zu den umstrittensten, indem sie
immer wieder Anlafl zu Streitfillen gibt, wobei sich sehr oft heikle Beweisfragen
ergeben. Nicht selten befindet sich der Wohnkanton in einem Beweisnotstand,
wenn er nachweisen mul}, dal3 die Erwerbsfihigkeit eines Invaliden tatsdchlich
schon beim Zuzug entscheidend herabgesetzt war. Auch die gute und loyale Zu-
sammenarbeit unter den Konkordatskantonen, bei der ja nicht mdoglichst nach
Griinden gesucht werden sollte, einen Fall abzulehnen, sprach fiir den Verzicht
auf die Bestimmung. Vor allem aber sollten im Hinblick auf die kommende In-
validenversicherung, die die Zahl der auf Armenfiirsorge angewiesenen Invaliden
erheblich vermindern wird, nicht gerade die vom Schicksal ohnehin hart Betrof-
fenen vom Konkordat ausgeschlossen werden.

Bei der letzten Revision in den dreifliger Jahren wurde die Wartefrist von
2 auf 4 Jahre heraufgesetzt. Sie hat sich als reichlich lang erwiesen, weshalb sich
auch eine gewisse Reduktion aufdringte. Die Kommission entschlof sich fiir
3 Jahre, womit der allfillige finanzielle Vorteil, der dem Wohnkanton mdoglicher-
weise aus der durchgehenden hilftigen Teilung erwichst, reichlich kompensiert
wurde. Es darf dabei nicht auller acht gelassen werden, dal3 die Wartefrist von
3 Jahren nur unterbrochen ist, wenn der Zugezogene wahrend ihres Laufes ins-
gesamt 12 Monate lang von der Armenbehorde unterstiitzt worden ist. Damit ist
deutlich dargetan, dafl nur wirklich schlechte Risiken ausgeschlossen werden
sollen. Nur wer in den 3 ersten Jahren seit dem Zuzug nicht wihrend mindestens
24 Monaten ohne Unterstiitzungen auskommt, hat die Wartefrist nicht erfiillt.

EinldBlich sind im Entwurf nun auch die Fille geregelt, in denen nach Art.21
des geltenden Konkordats der Wohnkanton nur die Pflichtmonatsleistung zu er-
bringen hat. Die geltende Regelung ist sachlich véllig ungeniigend und in bezug
auf die rechtliche Konstruktion sehr umstritten. Die Kommission suchte im Ent-
wurf eine Losung, die nicht im Widerspruch zur bundesgerichtlichen Praxis steht
und die vor allem die Félle klar und umfassend regelt. Sie sind nicht mehr « Nicht-
konkordatsfille », sondern Konkordatsfille ohne Kostenteilung, weil entweder nur
der Wohn- oder der Heimatkanton zahlt. Nach dem Entwurf hat wihrend der
ersten 2 Monate der Wohnkanton fiir die Unterstiitzungskosten aufzukcmmen.
Dieser Verdoppelung seiner bisherigen Leistungspflicht steht die Verpflichtung des
Heimatkantons gegeniiber, fiir die auf die 2 Monate folgenden 4 weitern Monate
dem Wohnkanton die vollen Unterstiitzungslasten zu vergiiten. Nach Ablauf
dieser 6 Monate kann der Wohnkanton den Bediirftigen die Niederlassung ge-
stiitzt auf Art. 45 der Bundesverfassung entziehen, wenn der Heimatkanton sich
nicht stillschweigend oder ausdriicklich zum weitern Ersatz der Unterstiitzungs-
kosten bereit erkliart. Die Verfahrensvorschriften des Entwurfes regeln klar und
deutlich, wie in diesen Fillen die Unterstiitzungsanzeige zu gestalten ist, wann der
Wohnkanton einen stillschweigenden Auftrag annehmen darf und was bei Unter-
bruch der Unterstiitzung gelten soll. Ein einmal ausdriicklich oder stillschweigend
erteilter Auftrag des Heimatkantons zur Unterstiitzung eines bediirftigen Kan-
tonsangehorigen kann jederzeit -auf einen Monat gekiindigt werden. Die Abrech-
nung iber die Unterstiitzungskosten ist analog den Fillen mit Kostenteilung ge-
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regelt. Damit bestehen nicht mehr wie im geltenden Recht Liicken, wenn einmal
der Wohnkanton seinen Pflichtmonat geleistet und der Heimatkanton fiir die
weitern Kosten noch keine Gutsprache erteilt hat. Auch darf angenommen werden,
daB die Unterstiitzung, die mehr als 6 Monate gedauert hat, nicht nur voriiber-
gehenden Charakter hat, so daBl der Heimatkanton nach bundesgerichtlicher
Praxis ohne Gutsprache des Wohnkantons an sich zum Niederlassungsentzug
berechtigt wire. Von entscheidender Bedeutung ist aber, dafl diese Fille im
Konkordat umfassend und abschlielend geregelt sind. Der Revisionsentwurf um-
fa3t damit nicht mehr nur die Hilfte aller Unterstiitzungsfille, die sich zwischen
2 Konkordatskantonen abspielen, sondern mit Ausnahme der Doppelbiirger, die
in einem ihrer Heimatkantone Wohnsitz haben, alle Unterstiitzungsfille.

Leider konnte auf den interessanten Vorschlag, auch in diesen Fillen halftig
zu teilen, das hei3t wihrend 6 Monaten Wohn- und Heimatkanton je die Hilfte
der Kosten tragen zu lassen, nicht eingetreten werden. Auf den ersten Blick schien
eine solche Losung betrichtliche Vereinfachungen zu bringen. Bei niherer Priifung
zeigte es sich aber, dall dann gewisse Kautelen eingebaut werden miiliten, die die
Vereinfachungen fragwiirdig erscheinen lieBen. Einzelne Kantonsvertreter verlang-
ten den Ausschlull von Personen, die schon beim Zuzug bediirftig sind, damit « Schie-
bungen» ausgeschlossen seien. Ferner sollte die konkordatliche Unterstiitzungs-
pflicht insbesondere nach den 6 Monaten Pflichtleistungen erst wieder aufleben,
wenn der Bediirftige 3 Jahre lang von keiner Seite Unterstiitzungen bezogen hat.
Darin sahen aber andere Kommissionsmitglieder eine unzulissige Einengung des
Konkordatsgedankens. Unter diesen Umstdnden war eine Einigung auf die ver-
meintlich einfachere Losung nicht méglich.

Wenn das geltende Konkordat in Art. 13 bei bestimmten Tatbestinden die
«Heimschaffung » als zulissig erklirt, so ist damit nicht der Heimtransport eines
Bediirftigen gemeint, sondern die Aulerkonkordatsstellung eines Falles. Im Ent-
wurf ist deshalb auch nicht mehr von «Heimschaffung» die Rede; der Wohn-
kanton ist ermichtigt, wegen Unwiirdigkeit des Bediirftigen die weitere Kosten-
teilung abzulehnen. Die Tatbestinde, die ihn dazu berechtigen, sind im Entwurf
dhnlich umschrieben wie im geltenden Konkordat. In den wichtigsten Fillen kann
der Wohnkanton aber nur zu der Maf3nahme schreiten, wenn der Unterstiitzte
vorher erfolglos verwarnt worden ist oder bei Trinkern oder Rauschgiftsiichtigen,
wenn sie sich einer drztlich empfohlenen erstmaligen Behandlung oder Kur nicht
unterziehen oder eine solche untunlich ist oder sich als nutzlos erwiesen hat. Es
soll damit erreicht werden, dafl der Wohnkanton nicht gewissermallen so lange zu-
wartet, bis die Unwiirdigkeit des Unterstiitzten so offensichtlich ist, dal} die MaB-
nahme verfiigt werden muB}. Er soll vielmehr vorher alles tun, damit der Unter-
stiitzte auf den rechten Weg kommt.

Auf den Heimruf, dem man bei der Revision in den dreilliger Jahren groBes
Gewicht beigelegt hat, wurde verzichtet. In der Tat wurde von dieser Moglichkeit
in den letzten Jahren iiberhaupt nicht mehr und frither nur in Ausnahmefillen
Gebrauch gemacht. Das neue Konkordat soll nicht mit etwas belastet werden, fiir
das offensichtlich kein Bediirfnis besteht.

Besondere Sorgfalt wurde auf die Redaktion des Artikels gelegt, der die Rich-
tigstellung von Unterstiitzungsfillen regelt. Die bisherigen prozessualen Voraus-
setzungen fiir das Zuriickkommen auf erledigte Fille wurde fallen gelassen. Nach
dem Entwurf kann ein beteiligter Kanton jederzeit verlangen, daf3 ein Unter-
stiitzungsfall richtiggestellt werde, wenn sich auf Grund einer neuen Priifung oder



s 98 _a

wegen Anderung der Rechtsprechung ergibt, daB er offensichtlich unrichtig ge-
regelt oder beurteilt worden ist. Nach dem Entwurf ist es also gleichgiiltig, ob die
unrichtige Regelung auf Grund eines Tatsachen- oder Rechtsirrtums erfolgte und
ob die fiir die Revision vorgebrachten Tatsachen neu sind oder Beweismittel vor-
her nicht geltend gemacht werden konnten. In der Regel soll die Richtigstellung
auf den Zeitpunkt erfolgen, in dem das Begehren gestellt wurde.

Damit wéren die wichtigsten Punkte erwihnt, die gegeniiber dem geltenden
Recht gedndert werden sollen. Es mag vielleicht tiberraschen, dall der Anregung,
von der eingangs die Rede war, es mochte nach sehr langer Wohndauer von jeder
Belastung des Heimatkantons Abstand genommen werden, nicht Folge geleistet
worden ist. In der Kommission fand der Gedanke wohl Sympathien, doch ver-
zichtete sie schlielllich einstimmig auf die Weiterverfolgung, weil man eine Ent-
wertung des Biirgerrechts und negative Auswirkungen auf die Einbiirgerungs-
praxis befiirchtete. Auch hielten einige Kommissionsmitglieder die fiir ihren Kan-
ton entstehenden zusitzlichen Kosten als eine zu schwere Belastung und andere
meinten, dafl damit nicht nur dem konkordatlichen Kostenteilungsgedanken
Abbruch getan werde, sondern der Entwurf auch wieder betriachtlich kompli-
zierter wiirde. Vor allem aber wurde geltend gemacht, da die hundertprozentige
Belastung des Wohnkantons in diesen Fillen die welschen Kantone von einem
allfilligen Beitritt zum Konkordat abhalten wiirde.

Man wird die Frage fiir eine spitere Revision des Konkordates zuriicklegen
miissen. Zur Zeit scheint unter den Konkordatskantonen keine Geneigtheit zu be-
stehen, darauf einzutreten. Sie héingt eng mit der Einbiirgerungspraxis und der
Regelung der Doppelbiirgerfille zusammen. Nur wenn hier eine angemessene
Regelung gefunden wird, kann allenfalls mit einer Lésung im Sinne der gefallenen
Anregung gerechnet werden. So weit sind wir aber heute leider noch nicht.

Der neue Entwurf bringt im ganzen gesehen eine ausgewogene Lisung, die es
den bisherigen Konkordatskantonen moglich machen sollte, wiederum mitzu-
machen. Ks ist versucht worden, die Lasten zwischen Wohn- und Heimatkanton
wohl entsprechend der fortschreitenden Entwicklung aber doch so zu verteilen,
dafl gegeniiber dem bisherigen Verhiltnis kein entscheidender Bruch entsteht.
Aber auch fiir eine Reihe der dem Konkordat heute noch fernstehenden Kantone
sollte es moglich sein, sich dem Solidarititswerk anzuschlieBen. Es braucht dabei
fiir einzelne von ihnen ein recht betriachtliches Opfer. Ohne dieses Opfer wire aber
ein Konkordat itberhaupt nicht moglich. Es darf aber den belasteten Kantonen
um so eher zugemutet werden, als sie aus dem Zuzug anderer Kantonsangehoriger
in wirtschaftlicher Beziehung doch groBe Vorteile erhalten. Wenn sie auf fiirsorge-
rechtlichem Gebiete nun etwas stirker belastet werden, so ist das ein billiges
Aquivalent gegeniiber diesen Vorteilen. Sie diirfen aber auch nicht aufer acht
lassen, daf3 das Postulat, die verfassungsrechtliche Regelung in dem Sinne zu
dndern, da3 der Wohnsitzkanton zur Unterstiitzung verpflichtet wird, stindig an
Boden gewinnt und dal moglicherweise doch iiber kurz oder lang mit einer solchen
Regelung gerechnet werden muf8, jedenfalls wenn es nicht gelingt, das Konkordat
auszubauen durch den Beitritt moglichst aller Kantone. Zu erinnern ist an das
Postulat Moeckli und die kiirzlich begriindete Motion Doswald. Bei einer verfas-
sungsrechtlichen Anderung wiirde die Belastung dann fiir diese Kantone voraus-
sichtlich betréchtlich grofer, als sie heute bei der konkordatlichen Beteiligung
wire. Die Kantone werden sich deshalb sehr reiflich iiberlegen miissen, ob sie dem
Konkordat weiterhin fernstehen koénnen. 0. Sch.



	Stand der Revision des Konkordates über die wohnörtliche Unterstützung

